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RS Vwgh 1988/11/10 88/08/0243
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1988

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ASchG 1972 §27 Abs1;

Rechtssatz

Das Vorhandensein von Schutzvorrichtungen kann für die Frage, ob und unter Vorschreibung welcher Bedingungen

und Au8agen eine Betriesbewilligung zu erteilen ist, von Bedeutung sein; ob ein Betrieb an sich bewilligungsp8ichtig ist

oder nicht, hängt davon jedoch nicht ab.
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